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Feststellung des Jahresabschlusses, Festlegung der Ergebnisverwendung, 
Entlastung der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates der Flugplatz Altenburg-
Nobitz GmbH für das Geschäftsjahr 2024
Vorlage: KT-DS/0096/2025

  
 Beschluss-Nr. 96:

A. Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land stimmt dem in der
Gesellschafterversammlung der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH am 06.06.2025
gefassten Beschluss zum Jahresabschluss 2024 wie folgt zu: 

 
1. Die Gesellschafterversammlung beschließt, den geprüften Jahresabschluss für

das Geschäftsjahr 2024 festzustellen und den Lagebericht des
Geschäftsführers Herrn Dr. Frank Hartmann zu genehmigen. 

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 98.435,80 Euro wird auf neue Rechnung
vorgetragen. 

3. Dem Geschäftsführer, Herrn Dr. Frank Hartmann, wird für das Geschäftsjahr
2024 Entlastung erteilt. 

4. Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2024 entlastet.
 
B. Der Landrat wird beauftragt, die Geschäftsführerin der THÜSAC

Personennahverkehrsgesellschaft mbH zu ermächtigen, in der
Gesellschafterversammlung der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH dem
Jahresabschluss sowie dem Beschluss der unter A. genannten Punkte
zuzustimmen.

 
 Abstimmungsergebnis:

Von den 47 beschließenden Mitgliedern des Kreistages waren zur Abstimmung über
die Punkte A 1 bis A 3 sowie B des Beschlussvorschlages 44 Mitglieder anwesend.
Ein Mitglied hat an der Abstimmung nicht teilgenommen. Der Beschluss wurde
einstimmig mit 43 Ja-Stimmen gefasst. 
Bei der Abstimmung über Punkt A 4 des Beschlussvorschlages (Entlastung AR) waren
37 Mitglieder anwesend. Der Beschluss wurde einstimmig mit 37 Ja-Stimmen gefasst.
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